
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
 
Entwurf einer Satzung für eine Spielautomatensteuer 
-Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE- 
 
Beratungsabfolge 
 
Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 28.03.2012 Vorberatung 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 

Die Stadtverwaltung erarbeitet nach der Maßgabe des Bundesverfassungsgerichtes 
(Aktenzeichen: 2 BvR 1599/89, 2 BvR 1714/92, 2 BvR 1508/95, Beschluss vom 1. März 1997) eine 
Satzung für eine Spielautomatensteuer in Ingolstadt. Die Einnahmen der Steuer sollen in 
Suchtpräventionsprojekte sowie in Schuldnerberatungsstellen fließen. 
 
 
Beschluss: 
 
Stadtrat vom  28.03.2012 

Der Antrag wird von den Antragstellern zurückgezogen. 
 
 
 


